
 
 
Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 
2022 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 21.12.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2022 festgestellt und über 
die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen: 

1. Jahresabschluss 
1.1. Der Rat der Gemeinde Schlangen stellt den Jahresabschluss 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen fest. 
1.2. Der Jahresgewinn in Höhe von 227.244,42 € wird dem Gewinnvortrag zugeführt. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung 

an den Haushalt der Gemeinde erfolgt nach Erstellung der Nachkalkulation für 2022. Sie wird dem Gewinnvortrag entnommen. 
 

2. Entlastung 
2.1. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2022 Entlastung erteilt. 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 
15. Januar bis einschließlich 31. Januar 2024 
 
während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 Schlangen zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag– Freitag:   08:30 – 12:15 Uhr 
Donnerstag:   14:00 – 18:00 Uhr 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhricht – Dr. Schillen“, Bielefeld hat den 
geprüften Jahresabschluss mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen. 
 
Bestätigungsvermerk  

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen: 
 
Prüfungsurteile  
Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen, Schlangen, – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
 
Bielefeld, den 27. November 2023 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Cebulla   Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Schlangen, den 02.01.2024 
 
(Göke) 
Betriebsleiter 


